
301 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates xv. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Johann Haider und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mi,t dem sozialversidierungs
rechtliche. Bestimmungen geändert werden 
(Sozialversicherungsänderungsgesetz 1980) 

(37/A) 

und 
über den Antrag der Ahgeo.,dneten Pfeifer, 
Dr. Johann Haider, Dr. Jörg Haider und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem sozialversicherungsrechtliche Vorschrif-

tengeändert werden (44/A) 
Die AhgeoI'dneten Dr. Johann H a,i der und 

Genossen haben am 20. Feber 1980 den gegen
ständlichen Initliativantrag im Nationalrat ,e'inge
bracht .und wie talgt begründet: 

In mehreren Entscheidungen hat das Oberhn
desgericht Wien als Höchstgericht im Leistungs
streitverfahren der gesetZil,ichen Soziialversicherung 
zu Recht erkannt, daß Erhöhungen der Einheits
werte nach ,dem Albgabenänderungsgeset'"L 1976 
nicht als Änderung der für dile Zueflkennung der 
AusgleichsrzU'la.ge maßgebenden Sach- und Recht<'i
lage anzusehen sind, wenn am 1. Jänner 1976 
das Eigentum am la!l1d(forst)wir1Jschaftlichen Be
trieb nicht mehr bestanden hat. 

In zwei Gese~eskomplexen, im Art. 111 der 
5. Novelle z,um Bauern-PenSlionsversicherungs
gesetz, BGBl. Nr. 709/1976, (und i'n der damit 
zusammenhängenden 32. ASVG-Novelle und 
24. GSPVG-NoveUe) sowie im Sozialrechts"Ände
rungsgesetz, BGBl. Nr. 684/1918 (Art. XIII 
Albs. 3, Art. XIV Albs. 2 und Art. XXI Albs. 9), 
war nämilich versucht worden, eine Formulierung 
zu treffen, nach welcher landwirtschaftlich,en Aus
geding~beziehem, die ihren Betrieb schon längst 
übergeben haben, später,e Erinheitswerterhöhun
gen des übe!1,gebenen Betriebes, ,in~besoru:lere die 
10% ige Einhe,itswerterhöhung nach dem Abga
benänderungsgesetz 1976, anzurechnen wären. 

Dies hätte eine Verminder.ungder Ausgleichs
zulage bewirkt. Es handelt sich um Pensionisten, 
die ähren Betrieb oft schon vor Jahrzehnten 
über:geben ha;ben, auf die Höhe des neuen Ein
heitswertes ihres seinerzeitigen Betriebes keiner-
1ei Einfluß haben und die neuen Einlheitsw,ert
bescheide gar 11Iicht zugestellt erhielten. 

Eine Änderung des Einheitswertes nach. über
ga;be des Betriebes hat auch keinerlei Einfluß auf 
die Höhe der Ausged'inggleistungen. 

Die beiden oben angeführten Gesetz,eskom
plexe aus 1976 und 1978 versuchten, einen der 
Wirklichkeit widersprechenden Zusammenhang 
zwis.c;hen einer Ausgedingsleisbung aus dem über
gebenen Betrieb un'd später eI'lassenen Rinheits
wertbescheiden auf gesetzliche Weise herzustellen; 
zudem bestehen hunderte dieser früher einmal 
übergebenen Betrieibe n'icht mehr, wur.den ent
weder unter Erben oder in einem Grundauf
stockun,gsverfahren an mehrere Nachbarn aufge
teült. Obwohl für diese früheren Betl'iebe oft ein 
neuer Einheitswert gar nicht mehr besteht, soll 
doch fiktiv .die Einheitswerterhöhung 1976 auf 
einen zB ,schon im Jahr 1965 aufgeteilten und 
heute gar nicht. mehr bestehenden Betrieb ange
wendet wenden. Aber ,auch bei den no.ch bestehen
den Betrieben hat .die spätere Einheitswerterhö
hung keinerlei Einfluß 'auf die Aiusgedingsherech
tigun,g. Vor dem Oberlandesgericht Wien haben 
beide gesetzlichen V,ersuche nicht standgehalten, 
die beklagten Sozö'alversicherungsanstalten wur
den verurteilt, ,die Einheitswerterhöhung 1976 
bei der Bemessung der Ausgleichszulage nicht 
heranzuziehen, wenn am 1. Jänner 1976 das 
Eigentumsrecht nicht mehr bestan.den hat. , 

Nun wurde ,durch die im Antrag angeführten 
Geseoze vom 4. Dezember 1979 versucht, die 
höchstgerichtlichen Entschehdungen zu unterlau
fen und die gegenständliche Fr<l!ge ö'm fiskal.ischen 
Interesse auf dem Rücken kleiner Pensionisten 
zu lösen. Viele Tausende Pensionisten erhalten 
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auf Gramd die~er neu'en. ~esetze ab 1 .. Jänn!!r der Pensionsv.epsicherungsträger über dJe Apr7ch-
199Ö nicht nur "ni.cht . :a,i~ hachdei jährJ.icheri ; riung:der'10uJoigen ErI-iöhtirigder Einheltswer.te 
Pens~onsäiipassunig fälliigen E~hähoo;gen" T a.usen.deim A usgleicliszulägenrecht er;gangeri:· 
e~ha1ten ,sogar weruiger Gesamtpension als im Allerdings 'ist in der Folgezeit .das für Str.eitig
J.ahne 1979. Meistens harudlelt es sich wm Pensio- keiten -in Leistungssachen der Sozialversicherung 
nisten mit e~ner Bens'ionshöhe von 1 000 S bQS in letzter Instanz zuständige Oberhndesgericht 
2 000 S, all~o ger,ade um einen :besonders bedürf- Wien aus formellen Gründen zur Ansicht ge
tigen p.ersonenkreis. Nicht nur bei ,den Betrof- lan,gt, daß die dur.ch ,das Abgalbenänderungs,gesetz 
fenen, wndern bei jedem sozial denkenden 1976 bewirkte 10o/0Ii.ge Erhöhung der Einheits
Men.schen muß hief,ür jedes Verständnis fehlen. werte im Ausgleichszuihgenrecht der Sozialversi
Es ist daher .das Ziel -dieses Gesetzesantrages, cherung dann nicht ZlU berücksichtigen ist, wenn 
dieses !soziale Unrecht umgehend zu beseitigen. der Pensionsberechuigte am 1. Jänner 1976 nicht 
Die zur DurchJführ-uJ1Jg dieses Bundesges'Ctzes meht: Eigentümer des land- und forstwirtschaft
erfordedichen Mittel s.ind im Bundesvoranschlag liche'n Betniebes war, und zwar ,deshalb nicht, 
1980 in den einschlägJigen Ansätzen vorgesehen. weil der Bescheid über die Knderung des Ein-

Die Abg~ordneten Ör. P fe.i f er, Dr. Johann heitswertes ·dem Pensi~nsb7rechtigten nicht zu-
H . cl D J"' H· d d G gesteHt wur:de. Um dem Wl·Llendes Gesetzgebers a 1, er, r. orgal, er un enossen d 
h b 19 M·· 1980 d t·· dl·.ch aus em Jahre 1976 zu entsprechen und dem a en am . arz en gegens an I en f 11 E/ d d . 
Initiativantrag betreffend ein Bundesgesetz, mit kormeen ~nwa~ d 'es OLG Wie In 1 zu begegnen, 
dem sozialver~icherungsrechtLiche Vorschriften ge- . am

d 
es

2
zu

N
, enll'ln er G3S4V· NG·ovede. zu dm ASVG, 

00 d d· N· 1 • b ch d m er . ove e zum . un ln, er 2 No-
an ert wer en, 1m aUlOnaJ]rat emge ra t un ·1'1 BSVG ff I·. 

. f· 1 t b .. d t ve' e zum getro enen Rege ungen. Da-wie 0 'g , egrun e : d ch d· . 
ur wur, e Jener Rechtszustand Wlleder herge-

stellt, der schon seit 1. Jänner 1977 ZlUr Abgel
tung der damals besuandenen Unterbewertung 
-der Einheitswerte verwirklicht hätte werden 
sollen. Dadur.ch ·ist zweifeLlos in jenen Fällen, in 
denen sich durch die' Anrechnung des fiktiven 
Ausgedinges Härten ergeben haben, eine Ver
schärfung ,dieser Härten eingetreten. Um diese 
Härtefälle zu beheben, hat .der Nationalrat 30m 
20. Feber 1980 eine Entschließung ge'faßt, mit 
der ,die Bundesregierung ersucht wur,de zu prüfen, 
inwieweit Härtef~He, die durch die Anrechnung 
des fiktiven A,usgedinges aufPens~on.sbezüge und 
auf ,die Aus~leichszulage entstehen können, ge
miLdert oder verhindert wenden können .. 

Nach den Grundsätzen des Ausgleichszulagen
rechtes, .die bereits aniläßI.ich ,der S.chaffung des 
Allgemeinen Soz~a:lversicherungsgesetzes festge
legt wurden,s'ind bei der Ermittlung der Aus
gleichszulage sonstige EiJnkünfte zu herücksli.chtj
gen. In ,der Land- und Forstwirtschaft ist für 
die Ermittlung des Einkommens der landwirt
schaftliche Besitz bzw. das Aiusgedinge heranzu
ziehen. Die Bewertung dieses Einkommens er
fdtgt über die festgestellten Einheitswerte. 
Härten haben sich il1iSofern ergeben, als ni.cht 
das tatsächlich bezahlte Ausgedinge, sondern ein 
pauschaLiertes - Ausgedinge angerechnet wird, 
gletichgültitg, ,ob aus dem übergebenen Betrieb 
ein Ausgedinge geleistet wird oder nicht. Anläß
lich,der Schaffung des ,Bauenn-Pensionsvers,i.che- Die Bundesregierung ist diesem Ersuchen nach-
rungsgesetzes im Jahre 1969 waren außerordent- gekommen. Um ,den aufgetretenen Härtefällen 
liehe Erhöhungen der Einheitswerte nicht voraus- durch gesetzliche Maßna:hmenmöglichst rasch be
zusehen und wurden daher auch nicht ausdrück- . gegnen zu können, wUl1den die .El1gebnisse der 
lich geregelt. Bine solche außerordentliche Ver_Prüfung der Bundesregierung in den vorliegenden 
.. d . Initiativantrag übernommen. än emmg in der Einheitswertfeststel>lung ist dur.ch 
das Albgabenänderungsgesetz 1976:, BGB-l. Inder bäuerI.ichen Pensionsversicherung ist 
Nr. 143, erfolgt. Mit diesem Gesetz wUflde ange- nach den Angaben der Sozialversicherungsamstalt 
ordnet, ,daß die nach den Vorschri.ften des Be- der Bauern mit rund 21 000 zu beselit'igenden 
wertungsgesetzes 1955 unter Zugrundelegung der Härtefällen zu rechnen. Für das Jahr 1980 wird 
WertverhältnJisse zum 1. Jänner 1970 festgestell- .sich die vom Bund zu erwartende Einsparung 
ten und ab i. Jäinner 1976 .geltenden 'Einheits- beim Aufwand an Ausgleichszu'1agen um etwa 
werte des la,nd(forst)wirtschafdichen Vermögens 30 Mill. S vermindern. Inder gesamten Pensions
sowie von Betniebsgrundstücken ab 1. Jänner versicherung muß auf Grund des Antrag,es eine 
1976 um 10% zu erhöhen sind, und daß diese Verringerung der Einsparung des Bundes 'in einer 
Knderungen für Zwecke der Soz,ialversicherun,g Größenordnung von 35 Mil!. S für das Jahr 1980 
erstmalig am 1. Jänner 1977 anzuwenden sind. erwartet werden. Dieser Betrag, der im Finanz
Eine entsprechepde Anordnung ·enthält Art. III ausgleich mit den Ländern zum Tragen kommt, 
der 5. Novelle zum B-PVG, die am 13. -Dezem- w,ir-d sich in den folgenden Jahren e~nenseits durch 
ber 1976 einstimmig- im Hohen Haus .beschlossen den natürlichen Abfall verl1ingern und an.derer
wurde (sliehe Steno graphisches Protokoll der seits durch die Pensionsdynamik erhöhen, Bei 
42. satzung ides Nationalrates vom 13. Dezember dieser Entwicklung wird aber die Verminderung 
1976, Seite 3973). Seit 1977 sind daher Bes.cheide stärker wirksam sein als .die Erhöhung, sodaß 
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eier Bund von diesen AusWlirkungen nur für 
einen begrenzten Zeitraum betroffen sein wird. 

Der Aussdmß für soz.~a'le Vel'Waltung hat die 
beiden Initiativanträge in seiner Sitzung am 
10. April 1980 iin Verhandlung genommen und 
den Antrag 44/A alls Verhandlun,gsgrundlage be
stimmt. Nach einer Debaue, an der sich die Ab
georrdneten Dr. Johann Hai der, Dr. 
Hau s e r, Kam m e rho f e rund P f ei f e r 
sowie der Ausschußobmann, Abgeordnete Maria 
Met z k e r und der Bundesminister für soziale 
V,e11Waltung Dr. We i ß e n rb erg heteil~gten, 
wur·de der Antrag 44/ A einstimmig angenommen. 

Hellwagner 
Berichterstatter 

Bin . Abänderungsantrag des Abgeordneten Dr. 
Hau s erfand nicht die erforderlriche Mehrheit. 

Durch die Annahme des Antrages 44/ A gilt 
auch der I'filitia·tivantmg des Albgeo,ndneten Dok~ 
tor J ohann Hai der (37 JA) aIs miterIedigt. 

Als Ergehnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n-
t rag, der Na cionalrat woLle dem a n g. e- . / • 
s chI 0 s IS e n ,e n G e set zen t w u r f die ver
fassungs.mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 04 10 

Maria Metzker 
Obmann 

.;. 
dem 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
sozialversicherungsrechtliche Vorschrif

ten geändert werden 

Der Nationalrat hat hes.chlossen: 

Artikel I 

Im Art. VII Abs. 4 der 34. Novelle zum All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 530/1979, im Art. III Abs. 4 der 2. Novelle 
zum Gewerblichen Sozialverrfficherungsgesetz, 
BGBL Nr. 53111979, und !im Art. III Abs. 4 der 
2. Nov·e1l1e zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 532/1979, ist jeweils nach dem Aus
dnuck "daß sie am 31. Dezember 1972 keine Aus
wil1kungen auf dlie Ausg~,eichszu:lage g,ehabt hät
ten" ein Beistrich zu setzen; 'rder anschließende 

Satzteil"unrd unahhängig davon, ob am 1. Jän
ner 1976 das lligentlUim am la..nd(forst}wirtscha,ft
lichen BetDieb noch bestanden hat" ist durch den 
Satzteil "jedoch nur ,dann, wenn das Eigentum 
am land(forst)wirtschaftlichen Betrieb am 1. Jän
ner 1976 noch bestanden hat" zu ersetzen. 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit dem 
1. Jänner 1977 in Kraft. , 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für soziale Verwaltung be
tra.ut. 
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